
Landkreis 
Kaiserslautern 

Landrat dl 
Der Landrat des Kreises Kaiserslautern, Postfach 3580, 67657 Kaiserslautern 

Damen und Herren 02.03.2020 
Mitglieder des Kreistages 

Frau Heß-Schmidt, 1. Kreisbeigeordnete 
Herrn Schmidt P., Kreisbeigeordneter 
Herrn Dr. Altherr, Kreisbeigeordneter 

Herrn Keller, Regierungsdirektor 
Frau Krill-Sprengart, Kreisoberverwaltungsrätin 
Herrn Schmidt A., Abteilungsleiter 1 
Herrn Lauer, Abteilung 1 
Frau Müller, Gleichstellungsstelle 
Frau Leis, Gleichstellungsstelle 
Frau Priebe, Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt 
Frau Dr. Matt-Haen, Kultur + Öffentlichkeitsarbeit 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

am 

Montag, dem 09.03.2020, um 14:30 Uhr, 

findet im Deutschordensaal der Kreissparkasse Kaiserslautern, Am Altenhof 12/14; 
67655 Kaiserslautern, eine Sitzung 

des Kreistages 

mit nachstehender Tagesordnung statt. 

Hierzu lade ich Sie freundlichst ein. 

Tagesordnung:  

Öffentlicher Teil 

1 Bericht über den Kreisstraßenbau im Landkreis 1720/2020 
Kaiserslautern 

Kreisverwaltung Kaiserslautern Lauterstr. 8 Telefon Telefax Internet: www.kaiserslautern-kreis.de  
Landrat Ralf Leßmeister 67657 Kaiserslautern 0631/7105-300 0631/7105-200 E-Mail: ralf.lessmeister@kaiserslautern-kreis.de  



reundliee Grüßen 

-2 

2 Haushaltssatzung 2020 des Landkreises Kaiserslautern 1717/2020 

a) Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2020 
b) Investitionsübersicht für die Jahre 2020-2023 
c) Wirtschaftsplan der Abfallentsorgungseinrichtung 2020 

3 Annahme von Spenden-/Sponsoringgeldern 1718/2020 
gern. § 58 Abs. 3 LKO 

4 Vergabeplanungen 2020 ff. 1678/2020 

5 Ersatzbeschaffung neuer Dienstfahrzeuge der 1675/2020 
Kreisverwaltung Kaiserslautern 

6 Antrag der SPD-Fraktion im Kreistag: 1733/2020 
"Online-Zugangsgesetz - Digitalisierung" 

Nichtöffentlicher Teil 

7 Antrag der SPD-Fraktion im Kreistag: 1730/2020 
"Personelle Situation im Bereich Landwirtschaft bei der 
Kreisverwaltung Kaiserslautern" 

8 Personalangelegenheit 1679/2020 

9 Personalangelegenheit 1739/2020 

10 Personalangelegenheit 1741/2020 

R Leßmeister 



 

 
 
 
Abteilung 1 (Mitarbeiter) 
1.1/cz/11456 
1675/2020 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

03.03.2020 
 

Beschlussvorlage 
 

Beratungsfolge Termin Status 

Kreistag 09.03.2020 öffentlich 

 
 

Ersatzbeschaffung neuer Dienstfahrzeuge der Kreisverwaltung Kaiserslautern 
 
Sachverhalt: 
 
Die Kreisverwaltung hat aufgrund auslaufender Leasingverträge zum Juli/August 2020 insgesamt 
19 Dienstfahrzeuge zu beschaffen. Diese werden u. a. zentral im Fahrzeugpool vorgehalten so-
wie verschiedenen Abteilungen zur festen Nutzung zugewiesen. Die vorangegangene Fahrzeug-
beschaffung wurde im Jahr 2019 für die Leasingdauer von einem Jahr durchgeführt.  
 
Zwischenzeitlich wurden mehrere Fahrzeughersteller erneut angefragt und zur Angebotsabgabe 
aufgefordert. Zur anschließenden Angebotswertung wurden die reinen Leasingkosten unter glei-
chen Bedingungen herangezogen.  
 
Nach Auswertung konnte die Fa. Audi AG mit einem Angebotspreis i. H. v. 25.428,12 Euro (brut-
to) dabei als günstigster Anbieter ermittelt werden. Die Verwaltung kann sich hierbei den Sonder-
konditionen des bestehenden Rahmenvertrages zum Behördenleasing anschließen. 
 
Da die Behörde bestrebt ist, ihren Fuhrpark künftig stärker an der Elektromobilität auszurichten 
und bislang bereits innerhalb der Fuhrparkflotte drei Fahrzeuge mit der Antriebsart Plug In-Hybrid 
bereitgestellt hat, ist es weiterhin beabsichtigt, Fahrzeughersteller auszuwählen, welche auch 
Modelle mit entsprechender Antriebsart „Elektro“ als Behördenleasing anbieten und zur Verfü-
gung stellen können.  
 
Entsprechend den eingeholten Markterkundungen sowie Angebotsauswertungen konnte das 
Fahrzeugmodell „Renault Zoe“ durch das Autohaus Kazenmaier Fleetservice GmbH mit einer 
Angebotssumme i. H. v. mtl. 248,50 Euro (brutto)/pro Fahrzeug (Jahresleasing bei vier Fahrzeu-
gen: 11.928,- Euro) als günstigster Anbieter ermittelt werden. 
 
Bei einer Ausstattung der Fuhrparkflotte durch die Fa. Audi AG kombiniert mit 4 Fahrzeugen der 
Antriebsart „Elektro“ durch das Modell „Renault Zoe“ durch das Autohaus Kazenmaier, beläuft 
sich das Jahresleasing in der Summe auf insgesamt 37.356,12 Euro (brutto). 
 
Die künftig anfallenden Leasingraten bewegen sich innerhalb der kalkulierten Haushaltsansätze. 
Die Finanzmittel stehen für das Jahr 2020 bei den Konten 562200 der jeweiligen Teilhaushalte 
zur Verfügung. 
 
 
  
 

TOP Ö  5TOP Ö  5



Beschlussvorschlag: 
 
Die Verwaltung schlägt vor,  
 

a) den Auftrag zur Ersatzbeschaffung der Fuhrparkflotte mit der Antriebsart „Verbren-
nungsmotor“ an die Fa. Audi AG zu einer Gesamtangebotssumme i. H. v.  25.428,12 
Euro zu vergeben. 

 
b) den Auftrag zur Beschaffung der Fahrzeuge mit der Antriebsart „Elektro“ an die Fa. 

Autohaus Kazenmaier Fleetservice GmbH zu einer Gesamtangebotssumme i. H. v.  
11.928,- Euro zu vergeben. 

 
 
 
Im Auftrag: 
 
 
Achim Schmidt 
 
 

Anlage/n:  

Übersicht Angebote 2020 



03.03.2020

Modell AUDI Anzahl

mtl. Leasingrate

(brutto)

2019/2020

Modell AUDI Anzahl

mtl. Leasingrate

(brutto)

2020/2021

Q2 Diesel 8 127,08 € Q2 Diesel 7 127,08 €

Q3 Diesel 2 154,31 € Q2 Diesel Automatik 1 133,88 €

Q3 Diesel + Steckdose im Kofferraum 1 154,31 € Q3 Diesel 2 158,65 €

A3 Hybrid Batterie + E 95 3 183,18 € Q3 Diesel + Steckdose im Kofferraum 1 158,65 €

A3 Diesel 1 126,21 € Q3 Diesel Automatik, Anhänger 1 159,35 €

A4 Quattro Diesel 1 163,89 € Renault Zoe (Antriebsart Elektro) 4 248,50 €

A4 Avant Quattro Anhänger  Diesel 1 166,46 € A3 Diesel 1 126,21 €

A4 Avant Quattro Automatik Diesel 1 163,89 € A4 Quattro Diesel 1 167,03 €

18 2.649,56 € Monat A4 Avant Quattro Anhänger  Diesel 1 167,03 €

31.794,72 € Jahr 19 3.113,01 € Monat

37.356,12 € Jahr

11.928,00 € Jahresleasing Renault ZOE

25.428,12 € Jahresleasing AUDI AG

Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge KV KL 2020
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Fachbereich 1.1 
1/cz/11301 
1733/2020 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

03.03.2020 
 

Beschlussvorlage 
 

Beratungsfolge Termin Status 

Kreistag 09.03.2020 öffentlich 

 
 

Antrag der SPD-Fraktion im Kreistag: "Online-Zugangsgesetz - Digitalisierung" 
 
Sachverhalt: 
 
Die SPD-Fraktion hat beigefügten Antrag (Anlage) zum Online-Zugangsgesetz – Digitalisierung 
gestellt.  
 
Hierzu hat der Landrat eine Stellungnahme des Landkreistages eingeholt, die ebenfalls als Anla-
ge beigefügt ist.  
 
Ergänzend bleibt festzustellen, dass die Kreisverwaltung interne Abläufe teilweise schon voll-
ständig digitalisiert hat (insbesondere im Bereich Personalwesen). 
 
Zusätzlich im Jahr 2020 den Rechnungsworkflow digitalisieren wird und das im Rahmenvertrag 
durch die KommWis angebotene System 2Charta für Workflow-Prozesse implementieren wird. 
 
Für die Überarbeitung der Homepage sind Mittel im Haushalt 2020 vorgesehen. 
 
 
Im Auftrag  
 
Gez. 
 
Achim Schmidt 
Büroleiter 
 
 
 
 
 
 

Anlage/n:  

20200203_SPD-Antrag_Digitalisierung Kreis 
20200211_LKT-Pitzer_OZG-Stell. u. Aufgaben der LK 
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Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
SPD-Fraktion Kreis Kaiserslautern 
 

 

 

 

 

         Fraktionsvorsitzender Harald Westrich                
             Von-der-Leyen-Str. 23,67731 Otterbach______ 

Kreisverwaltung Kaiserslautern 
Landrat Ralf Leßmeister 
Burgstr. 11 
Kaiserslautern 
      
                                                                         

SPD-Kreistagsfraktion 
Fraktionsvorsitzender: 
Harald Westrich 
Von-der-Leyen-Str. 23 
67731 Otterbach 
Tel.: 0178-5938313 
E-Mail: harald.westrich@zbdev.de 
 
 

  

Datum:  03.02.2020 

 
 
 
Antrag der SPD-Fraktion im Kreistag 

hier: Online-Zugangsgesetz - Digitalisierung 

 

 

Sehr geehrter Herr Landrat, sehr geehrte Kolleg*innen im Kreistag, 

 

das Onlinezugangsgesetz setzt hohe Ziele bis Ende 2022. Um den Anforderungen gerecht 

zu werden sind im Haushalt entsprechende Mittel zu veranschlagen. 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Harald Westrich 
(Fraktionsvorsitzender SPD) 
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Antrag SPD-Fraktion: 

Die SPD-Fraktion beantragt, dass der Kreis für die Digitalisierung im Hinblick auf das 

Online-Zugangsgesetz entsprechende Mittel im Haushalt bereitstellt und sich schrittweise 

dem Thema nähert. Ein Abwarten auf eine Umsetzung kurz vor Terminablauf würde die 

Ortsgemeinden über die Umlage überfordern. In einem ersten Schritt ist die Homepage als 

Bürgerportal umzubauen. 

 

Begründung: 

Das Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (OZG) 

verpflichtet Bund, Länder und Kommunen bis Ende 2022 ihre Verwaltungsleistungen über 

Verwaltungsportale auch digital anzubieten. 

Insgesamt wurden knapp 600 gemäß OZG zu digitalisierende Verwaltungsleistungen 

(sogenannte OZG-Leistungen) identifiziert, davon rund 300 Dienstleistungen, die in den 

kommunalen Bereich fallen.  

Für das Digitalisierungsprogramm Föderal, das auch die Kommunen betrifft, haben der 

Bund und die Länder ein arbeitsteiliges Vorgehen (Ressort-Land-Tandem je Themenfeld) 

etabliert. Länder, die die Federführung für ein bestimmtes Themenfeld übernommen haben, 

erarbeiten digitale Lösungen für die hierin enthaltenen OZG-Leistungen mit Unterstützung 

des federführenden Bundesressorts. Dem arbeitsteiligen Prinzip folgend, werden die 

Ergebnisse den anderen Bundesländern zur Nachnutzung bereitgestellt, sodass eine 

flächendeckende Verfügbarkeit erreicht werden kann. Grundlegend für die Umsetzung des 

OZG ist der Aufbau des Portalverbunds. Mit Blick auf 2022 wird der Erfolg der 

Digitalisierungsprogramme nicht nur daran gemessen werden, ob alle 

Verwaltungsleistungen online verfügbar sind, sondern vor allem daran, wie hoch Akzeptanz 

und Nutzung bei Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen sind. Mit der Umsetzung 

des OZG findet hier ein Paradigmenwechsel statt: Das OZG-Zielbild stellt die Nutzerinnen 

und Nutzer in den Mittelpunkt. 

Inzwischen ist der Portalverbund schon so weit, dass die Bürger sich entsprechende 

Nutzerkonten für Verwaltungsdienstleistungen anlegen können. Auch wenn noch nicht alle 

Rahmenbedingungen endgültig geklärt sind, kann der Kreis schon die ersten 

Vorbereitungen treffen. 

Es können bereits interne Verwaltungsabläufe digitalisiert werden.  



Die Hompage der Kreisverwaltung wird zukünftig die Schaltzentrale für den Zugang der 

Bürger werden. Die Verbandsgemeinden im Kreis haben dafür bereits ihre Vorbereitungen 

getroffen. 

Die Homepage der Kreisverwaltung ist auf dem Stand der Technik von vor 10 Jahren und 

verfügt noch nicht einmal über ein responsive Webdesign, also die Möglichkeit die 

Homepage auf einem Smartphone oder Tablet komfortabel aufzurufen. 

Bei der Umgestaltung ist zu überdenken, ob man sich nicht direkt schon mit der 

Bürgerplattform von RLP-Direkt verbindet und die hinterlegten Verwaltungsbeschreibungen 

nutzt. 

Als Vorbild kann man sich an den umliegenden Kreisen Kusel, Donnersbergkreis oder auch 

Südwestpfalz orientieren, die diese vorbereitenden Maßnahmen in Bezug auf die 

Homepage bereits getroffen haben. 
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